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Text 

§ 907a. (1) Eine Geldschuld ist am Wohnsitz oder an der Niederlassung des Gläubigers zu erfüllen, 
indem der Geldbetrag dort übergeben oder auf ein vom Gläubiger bekanntgegebenes Bankkonto 
überwiesen wird. Haben sich nach der Entstehung der Forderung der Wohnsitz oder die Niederlassung 
des Gläubigers oder dessen Bankverbindung geändert, so trägt der Gläubiger eine dadurch bewirkte 
Erhöhung der Gefahr und der Kosten für die Erfüllung. 

(2) Wird eine Geldschuld durch Banküberweisung erfüllt, so hat der Schuldner den 
Überweisungsauftrag so rechtzeitig zu erteilen, dass der geschuldete Betrag bei Fälligkeit auf dem Konto 
des Gläubigers wertgestellt ist. Wenn der Fälligkeitstermin nicht schon im Vorhinein bestimmt ist, 
sondern die Fälligkeit erst durch Erbringung der Gegenleistung, Rechnungsstellung, 
Zahlungsaufforderung oder einen gleichartigen Umstand ausgelöst wird, hat der Schuldner den 
Überweisungsauftrag ohne unnötigen Aufschub nach Eintritt des für die Fälligkeit maßgeblichen 
Umstands zu erteilen. Der Schuldner trägt die Gefahr für die Verzögerung oder das Unterbleiben der 
Gutschrift auf dem Konto des Gläubigers, soweit die Ursache dafür nicht beim Bankinstitut des 
Gläubigers liegt. 


